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Die Gemeindeverwaltung informiert: 

Weitere Infos auf www.baden-wuerttemberg.de

Die Inzidenzzahlen entwickeln sich erfreulich nach unten, sodass wir 

Hoffnung haben dürfen, dass ab dem kommenden Wochenende der Öff-

nungsschritt 1 des Stufenplanes des Landes auch für uns im Enzkreis gilt. 

Wenn das Landratsamt Enzkreis, Gesundheitsamt, die Feststellung ver-

öffentlicht, dass der Wert unter 100 liegt, gelten dann folgende Regeln 

(voraussichtlich ab kommendem Wochenende): 

Inzidenz unter 100

Ö�nungsschritt 1

! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung 
   durch die örtlichen Behörden in Kraft.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen 
mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet
tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen 
vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept. 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und 
   ähnliche) bis 20 Personen
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)

» Lehrveranstaltungen im Freien an Hoch-
   schulen und Akademien bis 100 Personen, 
   Nutzung von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen, 
   außen bis 20 Personen (Tanz- und Sport-
   kurse nicht erlaubt)
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen (kein Gesangs-, Tanz- 
   oder Blasmusikunterricht)
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen
» Veranstaltungen des Spitzen- und Profi-
   sports bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi�e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö�nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

» Kitas im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
» Grundschulen im Präsenzbetrieb ohne Abstand
» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen Präsenzunterricht im 
   Wechselmodell
» Sonderregelung für Abschlussklassen möglich
» Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die 
   verpflichtende Durchführung von 2 Corona-Tests pro Woche für alle 
   Schüler*innen und Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.
» Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikumsverkehr. 
   Kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
   werden nicht mitgezählt.
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit 
   medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 
   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 
   mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein 
   Haushalt.
   Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten gilt:

» Veranstaltungen zur Religionsausübung 
   ohne Anmeldung

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden 
   Bedingungen erlaubt: 

- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und 
  der Dauer der Dienstleistung müssen alle Beteiligte 
  medizinische Masken tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei 
  einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest 
  der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

Stand: 20. Mai 2021

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021

» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.
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jeweils von 8.30 Uhr – 8.30 Uhr

Samstag, 29.05.2021:  
■  Markt-Apotheke, Birkenfeld,  

Baumgartenstr. 18, Tel. 0 72 31 / 94 99 37

Sonntag, 30.05.2021:  
■  �Hebel-Apotheke, Pforzheim,  

Simmlerstr. 3, Tel. 0 72 31 / 31 66 99
■  Schwarzwald-Apotheke, Straubenhardt-Schwann,  

Dobler Str. 8, Tel. 0 70 82 / 9 46 80

Donnerstag, 03.06.2021:  
■  Apotheke im Arlinger, Pforzheim,  

Arlingerstr. 37, Tel. 0 72 31 / 4 19 71 64

Samstag, 05.06.2021:  
■  Paracelsus-Apotheke am Sedanplatz,  

Dillsteiner Str. 10a, Tel. 0 72 31/2 78 45

Sonntag, 06.06.2021:  
■  Central-Apotheke, Pforzheim,  

Westliche 32 (Fussgängerzone), Tel. 0 72 31 / 10 60 64
■  Sonnen-Apotheke, Neuenbürg,  

Daimlerstr. 17, Tel. 0 70 82 / 94 33-100

Apotheken Bereitschaftsdienst

Feuerwehr: Notruf 112

Notarztwagen / Rettungswagen: Notruf 112
Notruf der Rettungsleitstelle 
des DRK Pforzheim-Enzkreis e. V. 112

Krankentransporte: 19 222

Behinderten-Fahrdienst:
Lebenshilfe Pforzheim 0 72 31 / 60 95-222

Polizei: Notruf 110

Polizeiposten Birkenfeld 0 72 31 / 47 18 58
wenn nicht erreichbar  Polizeirevier Neuenbürg 0 70 82 / 7 91 20
Gasversorgung: Störung 0 72 31 / 39 38 37 o. 
Gasv. Pforzheim Land GmbH (Tag und Nacht) 08 00/7 97 39 38 37

Stromversorgung: 
EnBW Regionalzentrum Nordbaden, Ettlingen 0 72 43 / 1 80-0
Netze BW GmbH Störungsmeldestelle – Strom 08 00 / 3 62 94 77
EnBW Servicetelefon 08 00 / 9 99 99 66

Wasserversorgung:
während der üblichen Dienstzeit (Rathaus) 0 72 31 / 48 86 - 43
außerhalb der Dienstzeit (Bauhof) 0 72 31 / 48 20 00

Wichtige Rufnummern
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Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst für Pforzheim und Umgebung 
ist zu erreichen beim DRK unter: 06 21  38 00 08 07
Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden Sie sich 
bitte an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Würt-
temberg: http://www.kzvbw.de/

Allgemeinärztlicher Notfalldienst
für Birkenfeld, Gräfenhausen und Obernhausen

Öffnungszeiten – Jede Woche nach Praxisschluss!
Die Notfallpraxis der Pforzheimer Ärzteschaft e.V. hat 
eine einheitliche, kostenfreie Telefonnummer: 116 117
■��Siloah St. Trudpert Klinikum 

Wilferdinger Straße 67 · 75179 Pforzheim 
(Erw.) Mo., Di., Do., 19.00 – 24.00 Uhr 
Mi., 14.00 – 24.00 Uhr, Fr., 16.00 – 24.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und jeden Feiertag 8.00 – 24.00 Uhr

■��Helios Klinikum Pforzheim (NOK) 
Kanzlerstraße 2 – 6 · 75175 Pforzheim 
(Kinder) Mi., 15.00 – 20.00 Uhr,  Fr. 16.00 – 20.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertag 8.00 – 20.00 Uhr 
Telefonische Terminabsprache sinnvoll: Telefon 07231/969 2969

■��Enzkreis-Kliniken Neuenbürg 
Marxzeller Straße 46 · 75305 Neuenbürg 
(Erw.) Mo. – Fr. geschlossen 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8.00 – 23.00 Uhr 

■��Enzkreis-Kliniken Mühlacker 
Hermann-Hesse-Straße 34 · 75417 Mühlacker 
Mo. – Fr. 18.00 – 7.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 7.00 – 7.00 Uhr

Weitere und ausführliche Informationen finden Sie im 
Internet unter: www.notfallpraxis-pforzheim.de
Sollte es Ihnen aufgrund der Schwere der Erkrankung nicht möglich 
sein, eine der Notfallpraxen aufzusuchen, werden Sie durch einen Arzt 
des Fahrdienstes zuhause medizinisch versorgt.  Alle dringend not-
wendigen Hausbesuche werden vom Ärztlichen Fahrdienst der Notfall- 
praxen in Pforzheim übernommen.

Kostenfreie Online-Sprechstunde
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter      
 0711 96589700 oder docdirekt.de

Der Allgemeinärztliche Notfalldienst  
d.h. die Notfallpraxen und der Fahrdienst, ist unter der folgenden  
kostenfreie Rufnummer erreichbar:
 116 117
In lebensbedrohlichen Situationen  
die sofortige Hilfe erfordern, verständigen Sie bitte sofort den Ret-
tungsdienst/ bzw. Notarzt unter der 
 Notrufnummer 112
Enzkreis-Kliniken Neuenbürg
Zentrale: 0 70 82 / 7 96-0 (rund um die Uhr)
Chirurgische Klinik: 0 70 82 / 7 96-522 36
Medizinische Klinik: 0 70 82 / 7 96-522 76
Institut für Anästhesiologie: 0 70 82 / 7 96-0

Tierärztlicher Notdienst
Wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist.
Der tierärztliche Bereitschaftsdienst für Pforzheim und Umgebung ist 
zu erreichen unter:
 0 72 31  1 33 29 66

Notdienste
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■ Wohnstift und Pflegeheim Birkenfeld
Dietlinger Straße 138, Anträge und Informationen zur stationären Pfle-
ge und Kurzzeitpflege: Tel. 0 72 31 / 4 55 74 - 0, Fax 0 72 31 / 4 55 74 - 74,  
pflegeheim.birkenfeld@udfm.de
■ Tagespflege Birkenfeld
Dietlinger Straße 111, Anmeldungen können über das Pflegeheim ge-
macht werden oder direkt: Tel. 0 72 31 / 41 99  400
■ Diakoniestation Birkenfeld
Kirchweg 1, 75217 Birkenfeld, Tel. 0 72 31 / 133 91 01
Kranken- und Altenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung, 
Nachbarschaftshilfe Birkenf., Hausnotruf und Essen auf Rä-
dern: Sprechzeiten: Mo. – Fr. 11.00 – 12.30 Uhr u. n. Vereinbarung. Auch 
am Wochenende wird der automatische Anrufbeantworter regelmäßig ab-
gehört.
■ Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
Beratung über Unterstützungsangebote (Pflegedienste, Tagespflege, Pflege-
heime u.a.) und über sozialrechtliche/finanzielle Hilfen (Pflegeversicherung, 
Schwerbehindertenausweis, Sozialhilfe, Vollmacht u.a.) Gesprächskreis 
für pflegende Angehörige. Die Beratung ist kostenlos. Christiane Roth,  
Kirchweg 1, 75217 Birkenfeld, bha@diakoniestation-neuenbuerg.de
Beratung im Büro und Hausbesuche nach telefonischer Vereinbarung 
Telefonische Sprechzeiten Mi 9 – 11 Uhr, Fr 9 – 11 Uhr
Tel.07231-1339 125 

Telefonseelsorge: 08 00 / 1 11 01 11
Mobiler sozialer Dienst und hauswirtschaftliche Hilfen:
Deutsches Rotes Kreuz 0 72 31 / 373-285
Soziale Dienste Pforzheim/Enzkreis gGmbH
(früher AWO) 0 72 31 / 1 44 24-16
Essen auf Rädern:
Deutsches Rotes Kreuz 0 72 31 / 373-240
Soziale Dienste Pforzheim/Enzkreis gGmbH
(früher AWO) 0 72 31 / 1 44 24-17

■ Ambulanter Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V. 
 Koordination, Einsatzleitung, Palliative Beratung  Tel. 0 72 36 / 279 9897 
Verwaltung Tel. 0 72 36 / 279 99 10

E-Mail: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de, 
http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de  
Adresse: Ettlinger Str. 15, 75210 Keltern (Ellmendingen), Eingang Römerstraße.

■�Sterneninsel e.V.: Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst für 
Pforzheim & Enzkreis, Wittelsbacherstr. 18, 75177 Pforzheim, Tel. 0 72 31 
8 00 10 08 · E-mail: mail@sterneninsel.com, www.sterneninsel.com 
■�Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums: Fragen zu Krebs? So können Betroffene und alle Ratsu-
chenden den Krebsinformationsdienst erreichen: Telefonisch kostenfrei 
unter 0800 420 30 40, täglich von 8 – 20 Uhr. Per E-Mail an  
krebsinformationsdienst@dkfz.de oder im Internet unter 
www.krebsinformationsdienst.de und 
www.facebook.de/krebsinformationsdienst 

■� Psychosoziale Krebsberatungsstelle für Betroffene und 
Angehörige: Einzel-, Paar- oder Familiengespräche und fachlich geleitete 
Gesprächs - und Entspannungsgruppen. Kanzlerstraße 2-6, 75175 Pforzheim, 
Tel.: 07231 969 8900. Aktuelle Termine unter: www.kbs-pforzheim.de
■ DemenzZentrum Enzkreis
Standort Keltern: Bachstr. 32, 75210 Keltern-Dietlingen. Betreuung-
gruppe für Demenzkranke Di. von 15.00 – 17.00 Uhr. Angehörigen-
gesprächskreise einmal monatlich Mi. Beratungstermine nach Ver-
einbarung. Tel. 0 72 36 / 130 - 508, Fax 0 72 36 / 130 - 877, E-Mail:  
demenzzentrum@fachberatung-enzkreis.de
■ Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg
75305 Neuenbürg, Poststraße 17, Tel. 0 70 82 / 94 80 12, 
E-Mail: dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de, www.diakonie-nordschwarzwald.de

Sozialberatung, Beratung in Ehe-, Familien- und Lebensfragen, 
Bürozeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 11.30 und Di. und Do. 14.00 – 16.00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Begegnungszentrum Neuenbürg
Mo: 13.30 bis 15.30 Uhr, Mi:  13.30 bis 15.30 Uhr Fr: 13.30 bis 15.30 Uhr
DiakonieCafé: Das Café ist derzeit geschlossen

Soziale Dienste Begegnungszentrum Neuenbürg: Lebensmittel, Secondhand 
Geöffnet Mo. 10.30 – 12.30 Uhr/Mi. 13.30 – 15.30 Uhr/Do. 13.30 – 16.30 
Uhr.
DiakonieCafé: Geöffnet Mi. 13.30 – 15.30 Uhr und Do. 13.30 – 16.30 Uhr.

■ Die Wohnberatungsstelle des Kreisseniorenrat e.V.
Ebersteinstraße 27, 75177 Pforzheim berät und begleitet bei Um-
baumaßnahmen, die für ein eigenständiges Leben im Alter und bei
Behinderungen notwendig werden. Tel. erreichbar sind wir in den Bü-
rozeiten von Mo. – Fr. 10.00 – 12.00 Uhr unter Tel. 0 72 31 / 35 77 14

■ Wohnberatung   Tel. 0 72 31 / 37 3-236
wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de 
■ Tagesmütter Enztal e.V. – Beratung + Vermittlung:
Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker, Tel. 0 70 41 / 8 18 47 11, 
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de, Mo. – Fr. 8.30 – 11.30 Uhr

■  bwlv – Zentrum Pforzheim im Lore Perls Haus
Fachstelle Sucht, Fachstelle für psychisch kranke Menschen, Tages-
klinik, Offene Sprechstunde (Montag 13.00 – 15.00 Uhr), Sprechstun-
de für Berufstätige: Donnerstag, 16.30 – 18.00 Uhr. Luisenstr. 54 – 56; 
75172 Pforzheim, Tel. 0 72 31 / 1 39 40 80. 

■ Jugend- und Suchtberatung
Plan B GmbH Jugend-, Sucht-, und Lebenshilfen: Beratung und Behand-
lung für Jugendliche, Suchtgefährdete, Abhängige und deren Angehörige.  
Schießhausstraße 6, 75173 Pforzheim, Tel. 0 72 31 / 9 22 77-0, www.planb-pf.de
Telefonisch erreichbar: Mo., Di., Do. 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr,  
Mi. 14.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9.00 – 13.00 Uhr. Termine nach Vereinbarung.

■  „Anlaufstelle“ – Hilfe in Lebenskrisen und bei Suizid-Gefahr
Tel. 01 71 / 8 02 51 10, Tägliche Bereitschaft.

■ Diakonie Pforzheim
Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung, Goethestr. 41, Pforzheim und auch in der Diakonischen Beratungs-
stelle Mühlacker, Hindenburgstr. 48, Fachstelle für häusliche Gewalt 
Terminvergabe unter Tel. 0 72 31 / 4 28 65-0

■ Ökumenisches Frauenhaus Pforzheim Enzkreis
Tel. 0 72 31 / 45 76 30, E-mail: kontakt@frauenhaus-pforzheim.de, 
www.frauenhaus-pforzheim.de

■ pro familia Pforzheim e.V.
Beratungsstelle, Parkstr. 19 – 21, 75175 Pforzheim, Tel. 0 72 31 / 6 07 58 60  
Beratung rund um Schwangerschaft und Elternschaft, anerkannte Be-
ratungsstelle im Schwangerschaftskonflikt (§219), Beratung zu Sexua-
lität, Partnerschaft, Familienplanung und Verhütung, Sexualpädagogik. 
Beratungstermine können Mo. – Fr. zwischen 9.00 – 12.00 Uhr über die 
Telefon-Nr. 0 72 31 / 6 07 58 60 oder persönlich vereinbart werden.

■ Fachberatungsstelle Enzkreis: Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung: Persönliche Beratung, Unterstützung und Informa-
tion bei: Fragen zur Existenzsicherung, z.B. zu ALG I & II, Kindergeld, Kinder-
zuschlag, Sozialhilfe, etc.; drohendem Wohnungsverlust und ungesicherten 
oder unzumutbaren Wohnverhältnissen; sozialrechtlichen Ansprüchen. Wi-
chernhaus der Pforzheimer Stadtmission e.V., Westl. Karl-Friedrich-Str. 120, 
75172 Pforzheim, Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale), 
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de, www.wichernhaus-pforzheim.de.

■ Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
KISTE Enzkreis – Hilfen für Kinder u. Jugendliche psychisch kranker und 
suchtkranker Eltern und mit Gewalterfahrung. Hohenzollernstraße 34, 
75177 Pforzheim, Tel. 0 72 31 / 3 08 70

■ Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle 
(IBB-Stelle) – für psychisch kranke Menschen im Enzkreis und in der 
Stadt Pforzheim, Östliche Karl-Friedrich-Straße  9 (2.OG), 75175 Pforzheim,
Telefon: 07231/ 39-1086, Mail: ibb-enzkreis@stadt-pforzheim.de
Offene Sprechzeiten jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 16.00 – 18.00 
Uhr und nach Vereinbarung.

■ Caritasverband e. V. Pforzheim 
Frühe Hilfen des Caritasverband e.V. Pforzheim für den Enzkreis
Familienhebammen/ Familienkinderkrankenpflegerinnen/ Heilpädagogi-
sche und Psychosoziale Begleitung. Wir bieten Unterstützung für Familien 
mit Kindern unter drei Jahren. Kontakt: 07231-128 844, Email: 
fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de<mailto:fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de
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Altersjubilare

In Birkenfeld
28.05. Habib Elsani, Gründlestr. 15 75 Jahre 
29.05. Heinz Wolfinger, Panoramastr. 13 85 Jahre 
30.05. Waltraud Wegner, Martin-Luther-Str. 9 70 Jahre 
31.05. Renate Schroth, Burgweg 6 85 Jahre 
01.06. Chiarina Del Giudice Iervolino, Kirchweg 89 75 Jahre 
05.06. Siglinde Ebert, Schwabstr. 7 70 Jahre 
11.06. Claudio Ferrario, Kantstr. 4 75 Jahre

In Gräfenhausen / Obernhausen
29.05. Helmut Freitag, Im Reutbusch 23 75 Jahre 
03.06. Ingeborg Kloeters, Neuenbürger Str. 4 80 Jahre

 Allen Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche.

Fundsachen

Fundsachen in Birkenfeld
Perlenkette
Schlüssel an Anhänger

Amtliche Bekanntmachungen

PopUp Impfung Birkenfeld
Hinweis für den ZWEIT-Impftermin
Die Gemeinde Birkenfeld möchte alle diejenigen Personen, die am 
07.05.2021 ihre Erstimpfung in der Schwarzwaldhalle Birkenfeld er-
halten haben, darauf hinweisen, dass der dazugehörige 
ZWEIT-Impftermin am Freitag, den 11.06.2021
ebenfalls in der Schwarzwaldhalle Birkenfeld stattfindet. 
Alle für diese Zweitimpfung Berechtigten werden hierzu bis zum 
09.06.2021 eine schriftliche Terminbestätigung von der Gemeinde er-
halten.

Wichtig:
An diesem Tag werden KEINE ERST-Impfungen durchgeführt!

Versuchter Einbruch /  
Vandalismus Sportplatz TV Gräfenhausen 1899 e.V.
Im Zeitraum von Mi./Do., 19./20.05.2021, beschädigte ein rücksichts-
loser Autofahrer vorsätzlich das Spielfeld des Fußballvereins, indem er 
mehrere Runden mit seinem Pkw auf dem frisch präparierten Rasen-
platz kreiste. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert 
Euro. 
Bereits am Do./Fr., 13./14.05.2021 versuchte ein bislang unbekannter 
Täter in das Vereinsheim des TV Gräfenhausen einzubrechen. Hierzu 
brach er zwei Oberlichter auf dem Dach mit Gewalt auf. Anschließend 
ließ er vermutlich aufgrund der Höhe von seinem Vorhaben ab. 
Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Birkenfeld.
Ihre Polizei in Birkenfeld

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  Persönlich oder telefonisch. Tel.: 0 72 31 / 47 18 58. 

( Herr Frank, Herr Bischoff, Herr Heinrich, Frau Schmid )

Restmüll / Bioabfall
Birkenfeld
Dienstag, 01.06.2021
Gräfenhausen
Mittwoch, 02.06.2021

Leerung der grünen Tonne
Birkenfeld / Gräfenhausen
Mittwoch, 23.06.2021 flach
Donnerstag, 24.06.2021 rund

Öffnungszeiten
Recyclinghof Birkenfeld
Samstag, 29.05.2021 8.30 – 11.30 Uhr
Mittwoch, 02.06.2021 14.00 – 17.30 Uhr 
Freitag, 04.06.2021 9.00 – 12.30 Uhr 
Samstag, 05.06.2021 13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag, 08.06.2021 14.00 – 17.30 Uhr 
Mittwoch, 09.06.2021 9.00 – 12.30 Uhr

Abfuhrplan

                          in KW 22

erscheint wegen unseres Pfingsturlaubs
kein BIRKENFELD AKTUELL!

Von Montag, 31.05.2021
bis Freitag, 04.06.2021
              bleibt der Verlag geschlossen.

AchtungRathaus Birkenfeld
Tel. 0 72 31 / 48 86-0, E-Mail: gemeinde@birkenfeld-enzkreis.de
Montag & Dienstag  8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  8.00 – 13.00 Uhr
Bitte beachten: Für persönliche Vorsprachen bitten wir Sie, tele-
fonisch Termine mit den zuständigen Ämtern zu vereinbaren und bei 
Ihrem Besuch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Rathaus Gräfenhausen, Tel. 0 70 82 / 30 21
In der Regel jeden letzten Donnerstag im Monat, jedoch nur nach 
vorheriger Ankündigung im amtlichen Mitteilungsblatt:
10.00 – 11.30 Uhr zur Sprechstunde des Bürgermeisters

Öffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung Birkenfeld

Montag, Mittwoch, Donnerstag   8.30 – 12.30 Uhr  
Dienstag    8.30 – 13.00 + 14.00 – 17.00 Uhr  
Freitag   10.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten  
evimedia – Verlag für Birkenfeld Aktuell
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Tel. 0 72 31 / 47 27 06 · info@gemeindebibliothek-birkenfeld.de

Im Moment sind wir mit unserem bewährten  
Bestell- und Abholservice für Sie da!
So können Sie bestellen
 • E-Mail
Auf unserer Homepage www.gemeindebibliothek-birkenfeld.de finden 
Sie unseren Onlinekatalog FINDUS. Hier können Sie vorhandene Medi-
en recherchieren. Wenn ein Medium verfügbar ist, können Sie es auf 
den Merkzettel des FINDUS-Kataloges setzen, der in eine Excel-Datei 
umgewandelt werden kann. Diese können Sie uns einfach per E-Mail 
info@gemeindebibliothek-birkenfeld.de zusenden. Natürlich können 
Sie Ihre Bestellung auch ohne Merkzettel aufgeben.

 • Telefon
Sie erreichen uns unter Telefon 07231/472706

 • Wunschpakete
Unser erfahrenes Bibliotheksteam stellt Ihnen auch gerne Medienpa-
kete zusammen. Es genügt, wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen (z. 
Bsp. Krimipaket, Romane, Historisches, ein Paket für einen 4jährigen 
Jungen usw.)

So können Sie Ihre Medien abholen
Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung unbedingt mit, an welchem Tag 
Sie Ihre Medien abholen möchten (z. Bsp. Abholung Do, 22.04.2021). 
Wir melden uns nur bei Ihnen, wenn eine Abholung an Ihrem Wunsch-
tag nicht möglich wäre.

Unsere aktuellen Abhol- und Rückgabezeiten
Dienstag  10:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag  17:00 – 19:30 Uhr

An diesen Tagen ist auch die Rückgabe der ausgeliehenen Bücher 
ohne Terminvereinbarung möglich. Aus Gründen der Hygiene werden 
die Medien erst nach 1 Woche von uns zurückgebucht - wundern Sie 
sich also nicht, wenn diese weiterhin auf Ihrem Leserkonto erscheinen. 
In der Bibliothek gelten die aktuellen Hygienevorschriften (Mund-Na-
sen-Schutz).
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir so 
gemeinsam gut durch diese besondere Zeit kommen.

Ortsgeschichtliches aus Birkenfeld

Der Ort in der Vergangenheit
In der heutigen Ausgabe wird der Blick auf die Dietlinger Straße und 
die Einmündung der Gräfenhäuser Straße geworfen. In der Federzeich-
nung von 1959 ist die Sicht vom Heubuckelweg nach unten dargestellt. 
Rechts ist das Gasthaus zum Löwen zu erkennen, heute Tanzschule zum 
Löwen. Sowohl das gegenüberliegende Gebäude (früher Reuster) als 
auch das Fachwerkhaus in der Mitte sind längst abgebrochen. In einem 
Artikel der Birkenfelder Nachrichten aus dem Jahr 1960 erinnert sich der 
damalige Verfasser daran, dass auf der kleinen Anhöhe die Bauern ihre 
Pferde beim Schmiedemeister Wolfinger beschlagen und ihre Wagen 
in Ordnung bringen ließen. Der Name „Heubuckelweg“ hat übrigens 
nichts mit dem Heu zu tun. Wie Professor Vester festgestellt hat, kommt 
er von Haih, steht für Höhe.

Das zweite Bild richtet den Blick nach oben. Wo sich heute ein unbe-
baute Grünfläche erstreckt, befanden sich früher dort mehrere Gebäu-
de. Das Fachwerkhaus im Hintergrund war ursprünglich die Ortskelter. 
Seit 1910 befand sich dort die Kinderschule. Nach einem Brand im Jahr 
1980 wurde das Gebäude abgerissen. (Horst Gabel)

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen  
mit Demenz im westlichen Enzkreis startet wieder
Die Zahlen der Corona-Infektionen sind landesweit rückläufig. Im Enz-
kreis ist das Demenzzentrum noch verhalten bezüglich der weiteren 
Entwicklung. Dennoch hofft man dort, dass durch die erfolgreiche 
Impfstrategie wieder mehr Menschen in ihrem Alltag erreicht und 
unterstützt werden können. Insbesondere möchte man pflegenden 
Angehörigen von demenziell erkrankten Menschen aus dem westli-
chen Enzkreis wieder eine Möglichkeit zum Austausch bieten. Diese 
Zielgruppe ist daher am Dienstag, 15 Juni, von 15 bis 17 Uhr 
eingeladen, sich mit Martina Usländer, systemische Therapeutin und 
Beraterin, möglichst wieder persönlich im Gruppenraum des Zentrums 
(San-Biagio-Platani-Platz 6 in Remchingen) auszutauschen. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist der Nachweis, vollständig geimpft oder 
genesen zu sein oder die Vorlage eines, durch eine offizielle Stelle 
durchgeführten negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden 
ist, sowie ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2-/ KN95-/ N95-Maske). Sollte 

Bitte beachten Sie!
In der heutigen Ausgabe finden 
Sie Beileger von:
• Fix Getränke 
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eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, findet der Gesprächs-
kreis im Onlineformat statt. Interessenten können sich ab sofort per 
E-Mail an demenzzentrum@enzkreis.de anmelden. Für weitere In-
formationen steht das Demenzzentrum unter Telefon 07231 308-5033 
gerne zur Verfügung. (enz)

Wichtige Information für Waffenbesitzer: 
Neuregelung des Waffengesetzes greift auch für 
Waffenteile – Übergangsfrist läuft bis Ende August 
Bereits zum September letzten Jahres hat der Gesetzgeber das Waf-
fengesetz novelliert. Seitdem unterliegen nicht nur bestimmte Waffen, 
sondern auch viele Waffenteile und Gegenstände einer Anzeige- und 
Anmeldepflicht, darauf weist das Landratsamt Enzkreis in einer Pres-
semitteilung hin. 
„Der Besitz größerer Magazine und Magazingehäuse für Schusswaffen 
war bisher waffenrechtlich unerheblich. Nach der Neuregelung ist jetzt 
jedoch unter Umständen Handlungsbedarf gegeben, damit sie nicht zu 
verbotenen Gegenständen werden und ihr Besitz in der Folge strafbar 
wäre“, klärt Oliver Müller, Leiter des Enzkreis-Ordnungsamtes, auf. 
„Nach der Neuregelung sind eben nicht nur komplette, schussfähige 
Waffen, sondern oft schon Teile davon waffenrechtlich relevant. Unter 
die neuen „wesentlichen“ Teile fallen beispielsweise die Gehäusetei-
le. Sie bedürfen nunmehr einer Erlaubnis“, erläutert Alexandra Kreß, 
zuständige Sachgebietsleiterin für den Bereich Waffen- und Spreng-
stoffrecht im Landratsamt, die neuen, deutlich verschärften Regeln. „So 
sind bestimmte Waffen, Waffenteile und ähnliche Gegenstände durch 
die Änderungen eventuell anzeigepflichtig geworden; manche sind auch 
bald verboten“, verdeutlicht Kreß die Konsequenzen für ihre Besitzer. 
Beispielsweise fallen neuerdings auch Pfeilabschussgeräte und Salut-
waffen unter das Verbot. Für die Umsetzung der neuen Bestimmungen 
hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist bis zum 1. September dieses 
Jahres eingeräumt. Die aktuellen Regelungen sind auf der Homepage 
des Landratsamtes unter https://www.enzkreis.de/waffenrecht_aktuell 
eingestellt.   (enz) 

Polizeipräsidium Pforzheim
Medieninfo Prävention
Das Polizeipräsidium Pforzheim informiert:
Nachdem sich die Zahlen im Hinblick auf die Pandemie langsam aber si-
cher bessern sind nun auch nach und nach einige Lockerungen in Sicht. 
Damit verbunden werden zuletzt nicht mögliche Urlaube bzw. Reisen 
möglich. 

Um es möglichen Einbrechern während Ihrer Abwesenheit nicht zu ein-
fach zu machen, möchten wir Sie nochmals auf das kostenlose Angebot 
einer sicherungstechnischen Beratung durch Polizeibeamte hinweisen. 
Die Kollegen geben Ihnen an ihrem Wohnobjekt Hinweise zur Sicherung 
von Haus- und Wohnungstüren, Nebeneingängen, Lichtschächten, Bal-
kon- und Terrassentüren sowie Fenstern mit mechanischen Sicherungen. 
Durch den erhöhten Zeitaufwand zur Überwindung bestehender Sicherun-
gen sowie der möglichen Entstehung von Lärm meiden Diebe oft gesicher-
te Wohnobjekte.  
Alarmanlagen können als zusätzliche Abschreckung von Einbrecher die-
nen, da diese das Entdeckungsrisiko erhöhen. Sie können mechanische 
Sicherungen aber nur ergänzen. 
Grundsätzlich gilt: Mechanik geht vor Elektronik. 
Lassen Sie sich kostenfrei bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
beraten und erfahren Sie, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll 
schützen können. 
Polizeipräsidium Pforzheim, Referat Prävention
Geschäftszimmer, Tel.: 07231-186 1201
pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de
Seien Sie wachsam und achten Sie auf unbekannte Fahrzeuge und 
fremde Personen in Ihrem Wohngebiet. 
Rufen Sie im Zweifel immer die 110 an! 
Ihre Polizei! 

Kirchliche Nachrichten

Pfarrbüro – Schwabstr. 36, pfarrbuero@evang-kirche-birkenfeld.de
Frau Eisele        Tel. 0 72 31 / 13 39 - 150
Montag:    14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch – Freitag:  10.00 – 13.00 Uhr
Pfarramt I  Pfarrer Stefan Wannenwetsch  Tel. 0 72 31 / 13 39 - 153 
Pfarramt II  Pfarrer David Dengler   Tel. 0 72 31 / 13 39 - 145
Kirchenpflege  Markus Eberle    Tel. 0 72 31 / 13 39 - 130 
Mo., Di., Do.:  8.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Fr.:   8.00 – 13.00 Uhr        Mi.: geschlossen
Diakonat – zurzeit nicht besetzt! Tel. 0 72 31  /  13 39 - 134
Martin-Luther-Gemeindehaus  
Regina Shin        Tel. 0 72 31  /  13 39 - 136
Mesnerin  Roswitha David     Tel. 0 72 31  /  47 14 07
Diakoniestation Birkenfeld 
Geschäftsführung  Frau Bellhäuser  Tel. 0 72 31  /  13 39 - 108
Pflegedienstleitung  FrauKühnhold Tel. 0 72 31  /  13 39 - 101
Verwaltung        Tel. 0 72 31  /  13 39 - 107
Kindergärten:  Kreuzstraße     Tel. 0 72 31  /  13 39 - 167  
  Jahnstraße      Tel. 0 72 31  /  13 39 - 160 
  Schönblickweg    Tel. 0 72 31  /  13 39 - 177  
  Wacholderstraße    Tel. 0 72 31  /  13 39 - 170
ALLERWELTS-Kleiderlädle, wegen Corona vorübergehend 
geschlossen.
Hauptstr. 21 (über der Post): Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 – 12.00 Uhr.

www.evang-kirche-birkenfeld.de

Das Pfarrbüro ist zurzeit leider nicht besetzt.
Vom 24.05. – 30.05. hat Pfarrer David Dengler Urlaub. Die 
Vertretung übernimmt Pfarrer Stefan Wannenwetsch. 
Vom 31.05. – 06.06. hat Pfarrer Stefan Wannenwetsch Ur-
laub. Die Vertretung übernimmt Pfarrer David Dengler.

Gottesdienst am 30. Mai
Schon jetzt herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst am 30. Mai 
um 10.00 Uhr mit Pfarrer Stefan Wannenwetsch. Beate Dombrowski 
hat zusammen mit ihrer Familie drei schöne Stücke von Heinrich Schütz 
und eine Choralbearbeitung zu „Brunn alles Heils, dich ehren wir“  
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